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Was endlich Eure Anregung wegen Aufnahme handelspolitischer Verhandlungen anbetrifft, 
macht Handelsabteilung darauf aufmerksam, dass derartige Fragen zurzeit nicht aufzuwerfen weil 
sie Gegenstand Londoner Verhandlungen bilden und nur dort nützlich erörtert werden können. 
Erwarten nunmehr baldigen Bescheid Treasury. Directional Politique und Handel.
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Proposition du Chef du Département de l ’Economie publique, W. Stampfli,
au Conseil fédéral

Streng vertraulich Bern, 10. Januar 1944
Nicht für die Presse

Waren- und Zahlungsverkehr mit 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. 

(Zwischenbericht)

I.

Die mit der Sowjetunion am 24. Februar 1941 
in Moskau abgeschlossene Vereinbarung1.

In unserem Antrag vom 6. März 19412 haben wir dem Bundesrat in sehr 
einlässlicher Weise Bericht erstattet über die am 24. Februar 1941 in Moskau 
abgeschlossene Vereinbarung über den Warenverkehr zwischen der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. 
Diese Vereinbarung ist am 1. März 1941 in Kraft getreten und sollte zunächst 
auf die Dauer eines Jahres die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den bei
den Ländern regeln. Unser vorerwähnter Antrag wie auch derjenige vom 
28. November 19403, der den in Moskau geführten Wirtschaftsverhandlungen 
vorausging, sprechen sich ausführlich über die Bedeutung aus, die dieser Ver
einbarung innewohnt. Wir dürfen uns daher hier darauf beschränken, wieder
holend und im übrigen auf die genannten Anträge hinweisend zu betonen, dass 
die Vereinbarung vom 24. Februar 1941 dem schweizerischen Warenverkehr -  
und zwar sowohl der damals mehr und mehr in den Vordergrund des Interesses 
tretenden Versorgung unseres Landes mit lebenswichtigen Produkten wie auch 
der Ausfuhr schweizerischer Erzeugnisse -  ausserordentlich interessante Mög
lichkeiten eröffnete, setzte sie doch den Umfang des Güteraustausches in 
beiden Richtungen auf je über 100 Millionen Franken fest.

1. K 1.1313.
2. Cf. P V C F N 0 383 du 11 mars 1941, E 1004.1 1/407.
3. Cf. DDS, vol. 13, N ° 420.
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II.

De facto-Ausserkraftsetzung der Vereinbarung 
zufolge des deutsch-sowjetrussischen Krieges.

Man gab sich beim Abschluss der Vereinbarung vom 24. Februar 1941 dar
über Rechenschaft, dass ihre praktische Durchführung bei einer grundsätzli
chen Änderung der damals bestehenden politischen Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Sowjetunion ernsthaften Schwierigkeiten begegnen oder 
sie überhaupt in ihrem Bestände sehr gefährdet werden könnte. Diese Ände
rung in den deutsch-sowjetrussischen Verhältnissen trat dann bekanntlich auch 
in ihrer extremsten Form durch den Ausbruch des Krieges zwischen den beiden 
genannten Staaten am 22. Juni 1941 ein. Eine zahlenmässig starke sowjetische 
Delegation, die sich zum Teil bereits auf der Reise nach der Schweiz befand, 
um über die durch die Vereinbarung vom 24. Februar 1941 offen gelassenen 
Fragen der Errichtung gegenseitiger ständiger Handelsvertretungen und einer 
allfälligen technischen Hilfe der schweizerischen an die sowjetische Uhrenin
dustrie Verhandlungen zu pflegen, hatte in jenem Zeitpunkt den Schweizer
boden noch nicht betreten. Anderseits legte die Anwesenheit einer sowjetischen 
Einkaufs- und Abnahmekommission in der Schweiz, deren Rückreise noch 
ermöglicht werden konnte, Zeugnis ab von der Tatsache, dass die Verein
barung über den Warenverkehr hinsichtlich des Exportes schweizerischer 
Waren ihre vollen Auswirkungen zu zeitigen begonnen hatte. Auch auf der 
Importseite setzte die Nachfrage nach den durch die zwischenstaatliche Rege
lung des Warenverkehrs geschaffenen Möglichkeiten des Ankaufs sowjetischer 
Waren und des Transits drittländischer Produkte durch das Gebiet der UdSSR 
mit Macht ein und führte zu zahlreichen und wertmässig beträchtlichen Ab
schlüssen. So standen denn bei Ausbruch der deutsch-sowjetischen Feindse
ligkeiten trotz der bis dahin verhältnismässig kurzen Lebensdauer des vier 
Monate vorher abgeschlossenen schweizerisch-sowjetischen Warenaustausch
abkommens wesentliche finanzielle Interessen auf dem Spiele, die es zu wahren 
galt. Wie im Verkehr mit anderen Staaten unter ähnlichen Verhältnissen hat 
der Bundesrat im Sinne einer vorsorglichen Massnahme zum Schutze der 
schweizerischen gesamtwirtschaftlichen Interessen mit Beschluss vom 25. Juni 
1941 die Sperre der sowjetischen Guthaben in der Schweiz verfügt4.

III.

Liquidation der Vereinbarung vom 24. Februar 1941.

A.
Eine von der Schweizerischen Verrechnungsstelle in Zürich in Verbindung 

mit dem Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller in Zürich durchge
führte erste Bestandesaufnahme der schweizerischen Forderungen ergab auf 
Ende November 1941 folgendes Bild :

Gesperrte sowjetische Guthaben in der Schweiz 21,5 Mio. Fr.

4. PV C F N ° 994 du 24 juin 1941, E 1004.1 1/410.
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Schweizerische Forderungen: 112,3 Mio. Fr.

Die wirklichen nicht gedeckten Forderungen, die im Falle einer einseitigen 
Zwangsliquidation zu decken wären, dürften sich indessen heute aus hier nicht
weiter darzulegenden Gründen au f ................................................. 21,8 Mio. Fr.
belaufen.

B.

Die UdSSR ist ungesäumt davon unterrichtet worden, dass der Sperre ihrer 
Guthaben in der Schweiz nur vorsorglicher Charakter zukomme. Gleichwohl 
machte sie die bedingungslose Aufhebung der Sperre zur Voraussetzung jeder 
weiteren Verhandlung über die Befriedigung der schweizerischen Forderungen 
bezw. die Liquidation der Vereinbarung vom 24. Februar 1941. Erst Ende 1942 
konnte eine bedingungslose Zustimmung der UdSSR zur gelegentlichen Ver
handlungsaufnahme erreicht werden.

C.

Besonders nachteilig vom bestehenden Schwebezustand betroffen sind die 
schweizerischen Akkreditivgläubiger. Alle auch mit dem Finanzdepartement 
gemeinsam unternommenen Versuche, ihre Lage vor Aufhebung der über die 
sowjetrussischen Guthaben verhängten Sperre zu erleichtern, sind bisher ver
geblich geblieben. Diese Gläubiger, die in der Schweiz angeschaffte Deckungs
beträge beschlagnahmt sehen, beabsichtigen, demnächst den Rechtsweg zu 
beschreiten.

D.

Zum Zwecke der Beseitigung der aus der Sperre sowjetischer Guthaben 
sowohl schweizerischen Export- wie Importkreisen entstandenen Schwierigkei
ten halten wir es für erforderlich, dass sich bei geeigneter Gelegenheit erneut 
eine aus wenigen Mitgliedern bestehende Wirtschaftsdelegation nach Moskau 
begibt, um den Versuch zu machen, im Interesse der schweizerischen Beteilig
ten die Liquidation der aus der Vereinbarung vom 24. Februar 1941 sich erge
benden Verbindlichkeiten in die Wege zu leiten.

Wir verzichten der gewünschten Kürze wegen auf die erforderlichen einge
henden Darlegungen und Begründungen, die für die Notwendigkeit der gele
gentlichen Entsendung einer Wirtschaftsdelegation in der heutigen Lage 
sprechen.

Die Notwendigkeit einer solchen auf rein wirtschaftliche Belange beschränk
ten Delegation fällt in die Augen. Denn mehr als je bedarf die schweizerische 
Wirtschaft -  und nicht nur sie -  einer zuverlässigen Informationsquelle über 
landwirtschaftliche und industrielle Rohstofflage, Produktion und Exportfä
higkeit der Sowjetunion. Wertvolles und reiches statistisches Material ist in der 
Sowjetunion vorhanden, aber den schweizerischen Wirtschaftskreisen nicht 
oder nicht in zuverlässiger Form und genügend rasch zugänglich. Transport
fragen, Probleme der Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialgesetzgebung werden in 
zunehmendem Masse auch in der Schweiz interessieren im Hinblick auf die 
Gestaltung Nachkriegs-Europas.

Sie wird der schweizerischen Wirtschaft, soweit dies überhaupt erreichbar 
ist, den erforderlichen Einblick in die Entwicklung der sowjetrussischen Wirt-
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schaft und ihrer Möglichkeiten und Aussichten vermitteln und vermag damit 
gewisse Vorarbeit für die später dort zu eröffnende diplomatische Vertretung 
zu schaffen.

Im Hinblick auf die Art und Bedeutung der von dieser Delegation zu erfül
lenden Aufgabe sind wir der Auffassung, dass ihr bzw. einigen besonders zu 
bezeichnenden Mitgliedern der Charakter einer auf die Dauer berechneten 
Sondermission zuzuerkennen wäre, die -  das sowjetrussische Einverständnis 
vorausgesetzt -  bis zum Ende der Feindseligkeiten ihre Informationstätigkeit in 
Moskau auszuüben hätte.

Im übrigen beziehen wir uns auf das diesem Zwischenbericht beigelegte 
Exposé5.

Auf Grund dieser Erwägungen

beantragen

wir Ihnen,
von diesem Bericht in zustimmendem Sinne Kenntnis zu nehmen und zu be- 
schliessen, es seien die Vorarbeiten für Wirtschaftsverhandlungen mit der 
UdSSR derart zu fördern, dass jederzeit, sofern die allgemeinen Verhältnisse es 
erlauben, Ihnen der gesonderte Antrag auf Bestellung und Entsendung einer 
Wirtschafts-Sondermission gestellt werden kann6.

5. Non reproduit.
6. Cette proposition est approuvée par le Conseil fédéral lors de sa séance du 14 janvier 1944. 
(PVCFN° 99, E 1004.1 1/441).
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E 1004.1 1/441

C O N SEIL F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 11 janvier 19441

65. Wirtschaftsverhandlungen mit Grossbritannien und U.S.A. 
in London vom 18. Nov. bis 19. Dez. 1943

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 4. Januar 1944

Das Volkswirtschaftsdepartement berichtet folgendes:

«I. In seiner Sitzung vom 12. November 19432 hat der Bundesrat auf 
Antrag des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes seine Instruktionen für die 
Wirtschaftsverhandlungen mit Grossbritannien und den Vereinigten Staaten 
erteilt. Sie sahen vor, dass über die Bereitschaft der Schweiz zu wesentlichen

1. Absent: Etter.
2. Cf. N° 37.
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